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Kosten der Prozedur und der Gefangenschaft aufzubürden, l

Unsere Bemerkungen wurden durch den Vollz. Ausschuß,

dessen gänzliche Bcystimmung sie erhielten, dem ehcma-

ligen Gr. Rath Übermacht, allwo sie aber, wie wir
glauben müssen, mißverstanden und daher mit einer

Tagesordnung abgewiesen wurden.

B- Voll;. Räthe Heute nöthigen uns die sich im,
mcr mehr häufenden Fälle dieser Art und die Betrach-

timg der sowohl für den Staat als jedes Mitglied des-

Men zu befürchtenden nachteiligen und bedenklichen

Folgen, wenn diesem Mangel unserer Criminal-),,,«;»
pßege nicht vorgehogen wird, unsere Bemerkungen zu

wiederholen, und Euch dringend die Nothwendigkett

à Verfügung über diesen Gegenstand an das Her;
zu legen.

-Wenn es nun den reinen Grundsätzen der Gercchtig.
keil kem-Swcgs zuwider scheint, daß zwischen einem

Angeklagren, der vollkommen schuldlos erfunden wor-
den, und jenem, der freylich des Verbrechens nicht

juristisch überwiesen ist, auf welchem jedoch ein hoher

Verdacht zurückbleibt, ein wesentlicher Unterschied start

habe, so glauben wir aus den oben angeführten Grün-
den, daß eine gesetzliche Verfügung hierüder nvthwen-

dig sey.

Der oberste Gerichtshof ist weit davon entfernt,
straffen zu wollen, wenn das Verbrechen nicht volistäu-

dig bewiesen ist; hingegen glaubt er, der Richter könne

den, welcher durch sein Benehmen dem Staat hinrei-
chenden Verdacht gegeben, daß er schuldig sey, wenn

schon seine Schuld nicht vollständig bewiesen ist, nicht

in eine ausserordeuliiche Straffe, doch aber in dicjeni-

gèn Kosten verfallen, zn denen er durch sein Benehmen

Anlaß gegeben, wenn man nicht du, cnlgegengcftzten

Satz annehmen will, daß der Staat gegen jeden, der

des Verbrechens nicht juridisch strenge überwiesen wäre,

ungeachtet des stärksten Verdachts, in die Kosten ver-

fällt werden müsse.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vol! zteh u n g sr a t h.

Beschluß vom ;o. Jen.
Der Voll;. Rath, nach angehörtem Bericht seines

Justizminisiers, über das Zeituagsdlait: der helve-
t i s che Zuschauer, und besonders über das N. z

twm 2y. Jcnner nZai»
In Erwägung, daß die Handhabung der öffentlichen

Ruhe, die Erscheinung von Tagblällern nicht gestatte»
käu»,, deren-Absicht-dahingeht,, den Parcheygclst zu

unterhalten, die gestzliche Ordnung zu stöhrcn, und das

Ansehen der Beamten zu zernichten, beschlicßr :

1. Das unter dem Titel: helvetischer Zu-
schauer, in Been herausgegebene Tagdlatt ist

unterdrükt.

2. Der Regierungsstatthalter des Cantons Bern wird
darauf wachen, daß dieser Beschluß nicht durch die

Erscheinung eines andern Blattes unter verändertem

Titel, in dem nemüchm Geist und von dem nemll-
chcu Versass r geschrieben, vereiteli werde.

z. Der Minister der Justiz und Pölizey ist' mit der'
Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses bcauf-

trag!, der in den öffentlichen Blättern kund gc-
macht, und in das Tagbkatt der Beschlüsse einge-
rükt werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Kleine Schriften.
Helvetische Schulmeister- B i bli o t hc k,

allen S ch u l l e h r er n u » d Freunden
d e s S ch u l w e se n 6 gewidmet, v o n Io h.-

Rudolf Stein müller, Pfarrer in
G aiß, u n d M i t gli e d d e s E r z i e h u n g S---

raths vom Canton Sentis. Erstes
B à n d ch en. 8. S t. G alle n, b. H u b e r u.
C o m p. S. z?6.

Die Ankündigung und den Plan dieser Zeitschrift ha.
den wir bereits in N. 56 des N- Republik. S. 264)
mitgetheilt. Der durch mehrere trcfliche Schulfchriftew
bereits bekannte Herausgeber, möchte durch dieselbe im»
sere Schullehrer auf die Wichtigkeit ihres Amtes immer
mehr aufmerksam machen, ihnen Lust und Trieb M
immer gewissenhafterer Erfüllung ihre? Pflichten ein--
flössen, und ihnen zugleich gutgemeinte und bewährt^
Rathschläge ertheilen, wie sie ihre Bestimmung am'
sichersten und besten erreichen können: Er bittet darum
alle Freunde des schweizerischen Erziehnngswesens, theils '

zu Verbreitung seiner Schrift das ihrige beyzutragen,-
theils ihm ihre Bedanken, Pläne, Vorschläge und N-wl>-
richten, das Schulwesen'betreffend, zum Behufe seiner--'

Bibliothek mitzutheilen Während dem Abdruk die.-
ses ersten Bündchens, sind Umstände vorgefallen j die den'

Herausgeber bcwogen, seinen Plan zu erweitern : er solU

nun nicht mehr das untere Schulwesen allein befassen,'

sondern sich auch über die höheren Schul - und Erzie,-
hungöanstalten ausdehnen, und in Zukunft den Nanienä
helvetische Schullchrerbibliothek tragen, von der WM
jährlich ein Bánìchcn erscheinen wird.
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Der Inhalt des vorliegenden Bändchms ist folgende? :

i) Einleitung (S. » — >8). 2) Ueber den bisherigen
niniigelhasten Zustand der unteren und Landschulen m
der östlichen Schweiz überhaupt/ vom Herausg. (S. -s
— 6>). Eine scheußliche und entehrend«/ aber leider

nur allzu getreue lind wahrhafte Darstellung des disheri-

ge» Zustandes der Schule» in dein großen Theil der

Schweiz, Erste Anleitung für die sämtlichen Schul,
lchrcr der niederen und Landschulen des CantonS SenliS/

zu nützlicherer und zweckmäßigerer Vcrwatlung ihreS

Amtes (S, 6- — ?ü). Vom Herausgeber enlworffe»,

und aus Befehl des Erzichungsrachs von Sentis auch

besonders gedrukt / und im Republikaner bercirs auge,

zeigt. 4) Bcmelkungcn über den Zustand der Schule»
des ehemaligen deuifchen Bcrnergedicls / mit Ausnahme

der Städten von Helfer Grüner in Bern (S. 87 —
160). Ein noch unvollendeter/ chon im Jahr 1790 ge-

schriebener / ungcmein lehrreicher Auffaz. ;) Einige
Schulgebecc (S. -6-— ,8z). 6) Ueber den Unterricht
im Schreiben in Volksschulen/ von Helfer Grüner
in Bern(S.'84—'?;)> 7) Ein Büchlein für Kinder/
welche wollen lesen und schreiben lernen / für junge und

aile Leute / oder welche begehren / verständig / gut und

glüklich zu werden/ von Helfer Grüner i» Bern.

(S. 194—204). Kurze praktische Sätze aus der Sll-
tculchre. 8) Einige Schulanekdolcn (S. 20z — 211).

9) Gedinge / welche jeder Schullehrcr bey Uebernehmung

einer Schule machen sollte/ von Heiser Grüner in

Bern (S, 212). >->) Zwey Stellen aus Hallers Anna-
lcn und Schubarts Gedichten/ den Schulumerrichl bc.

treffend (S- 214 — 15). i>) Aus einem Schreiben des

verst. Prof. F ischcr in Burgdorf/ über die Pcstalvz-

zischen Versuche im Schul- und Erziehungswesen (S.
216—2;). ,2) Bolschastcu / Gcsctzesvorschläge/Ge.
setze / Proklamationen:c. von der vollziehenden oder ge-

stzgcbenden Gewalt / oder von den Erzichimgsrälhcn ec.,

das helvetische Schul. und Erziehmigswesen betreffend.

(S.224 — zz9>. Sechszch» verschiedene Stücke/ die

den Lesern des Republikaners / aus dem sie zum Theil
entlehnt sind/ nicht unbekannt blieben, -z) Recensionen

und Anzeigen von '6 Schriften / deren die meisten auch

m ulisern Blättern angezeigt sind. S- 546 — Z89).
14) Ueber die künftige Einrichtung dieser Zeitschrift/ und

Auszug nnes Schreibens an den Herausg. (S. Z9^ —
Z92). Das lezle ist zn merkwürdig/ als daß wires
stillschweigend übergehen könnten.

Unterm ?s. Wüilerm. -800 schreibt man dem Her,
auszcber: »Die Verwaltungskamnicr des Cantons

Waldstärtcn gieng den Minister der Künste und Wissen,

schaftc-i um Fonds zu Prämien für die Schulen an / M
dieser versprach ihnen anstatt dessen, einige eoo Exempt,

des Bckenschcn Noth. und Hülfsbüchleins zu diesem

Zwecke gratis zu üderiendcn. Schon vorher Halle tec

Reg. Commissar Zwhokke diese Schrift da und dort im

Canton in Umlauf gebracht/ unb dem Waldstätter i»

die Hände gespielt; aber Priester verdächtigten djc.

selbe. Die Kammer erachtete daher für nothwendig, dai

Büchlein durch eine Eommißion von G c i stliche»
untersuchen und prüfen zu lassen / ehe sie davon für Prä-

mien Gebrauch maa/en wollte. Uns der Schluß dieser

Coininißion war folgender : Dieses Büchelgen würde

» in den Händen katholischer Schulkinder sehr gefährlich

» seyn / und es sey zu wünschen : daß nicht nur keine mchr

»ausgegeben/ sondern die bereue ausgetheilten sobald

» möglich mochten zurükgcnominen werden. "

Bekanntmachung.
Man glaubt dem ganzen lesenden Publikum / inson-

dcrhcil aber denen/ welche sich näher für die politische»

Angelegenheiten intereßiren / euien Dienst zu thu»/ >ve»»

man unter den jezigc» Zciiumständcn auf die geheime
Geschichte der R a stab t e r, F rie de n sver-

Handlungen/ in Verbindung mit de»

Staats h à 11 dein dlcserZeit/ von einem
Schw e izer / in 6 Bänden/ in g r. 8. auf'

merksam macht/welche im Jahre 1799 erschienen, und

in allen soliden Buchhandlungen Di Utschlands und der

Schweiz zu haben ist. Dieses wichtige in allen g.lchrle»

Zeitungen mit Beyfall aufgenommene Weck/ Hai cims

theils bey den jczt bevorstehenden Friebensunterhandlu»»

gen ein unmittelbares Interesse, wodurch es besonders

Geschäftsmännern uiicnldàlich wird / und anderntheiis

wird es, als eine wahrhast pragmatische Geschichte der

merkwürdigen Epoche von den Präliminarien zu Lcobc»,

biS zu dem Rheinübcrgang der Franzosen am -ten Meß

1799 / und als vollständige Sammlung der Urkunde»,

die zu diesrr Geschichte gehören, stets crncn bleibende«

Werth für dcn Geschichtforscher und überhaupt für jede»

Freund dcrGcschichte behalten. Auch wird cS nur von der

Unterstützung des Publikums abhängen, ob die Fortsei«

zung des Werks, welche von vielen einsichtsvollen Rieh»

tern gewünscht ist, erscheinen kaun ; da die Handschrift
bis zur Schlacht bey Marcngo bereits völlig ausgearbei-

tet ist und zum Abdrucke bereit liegt.

Im Januar iFai.
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